
Kindertagesstätten öffnen  
für Kinder mit besonderen  
Unter stützungsbedürfnissen

Empfehlungen zur inklusiven 
familienergänzenden Betreuung
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Kinder sind ein wesentlicher Be-
standteil der Gesellschaft. Auch jene 
Kinder, die mehr Aufmerksamkeit 
ihrer Bezugspersonen, achtsamere 
Begleitung in ihrer Entwicklung und 
intensivere Betreuung benötigen. 
Die diesen Empfehlungen zugrunde 
liegende Vision sieht vor, dass alle 
Kinder gemeinsam die gleichen Spiel-
gruppen oder Kindertagesstätten, die 
gleichen Kindergärten, die gleichen 
Schulen besuchen. 

Die Organisationen, die an der Erar-
beitung dieser Publikation mitgewirkt 
haben, vertreten die Vision einer Ge-
sellschaft, in der Verschiedenheit ge-
lebt und akzeptiert wird. Sie sind 
überzeugt, dass sich die volle und 
wirksame Teilhabe an der Gesell-
schaft dann am einfachsten realisie-
ren lässt, wenn sie von Geburt an be-
ginnt.  

Die verfassenden Organisationen ha-
ben ihre Überlegungen zur Inklusion 
von Kindern mit besonderen Unter-
stützungsbedürfnissen in Kinderta-
gesstätten gebündelt und Empfehlun-
gen erarbeitet. Diese Überlegungen 

Einleitung

zeigen den nationalen, kantonalen 
und kommunalen Behörden sowie 
den Trägerschaften auf, weshalb es 
sinnvoll ist, inklusive familienergänzen-
de Betreuungsangebote zu schaffen 
und wie sich diese umsetzen lassen. 

Kindertagesstätten sind der erste aus-
serfamiliäre Kontaktpunkt für Kinder 
mit der Gemeinschaft. Hier begegnet 
das Kind anderen Kindern, lernt tei-
len, Rücksicht nehmen und knüpft 
meist zum ersten Mal Kontakte zu 
anderen Kindern ausserhalb der Fa-
milie. Hier wird es vorbereitet auf 
weitere Übergänge. In dieser wichti-
gen Phase brauchen gerade auch 
Kinder mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf spezifische Förderung, 
damit sie diesen Schritt bewältigen 
und später ihren Fähigkeiten entspre-
chend am Leben in der Gesellschaft 
teilhaben und daran mitwirken kön-
nen. Deshalb fokussiert dieses Posi-
tionspapier den Frühbereich und da-
mit spezifisch die Kindertagesstätten 
als Institutionen der Betreuung von 
Kindern im Alter bis fünf Jahren.
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Kinder mit besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnissen: Kinder, die in der 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten, ihrer Per-
sönlichkeit und ihrer sozialen Integra-
tion beeinträchtigt sind. Sie brauchen 
Hilfe für die Bewältigung des Alltags. 
Die Bildungsbedürfnisse dieser Kin-
der können ohne besondere Unter-
stützung in einer Kindertagesstätte 
nicht erfüllt werden. 

Integration/Inklusion: Diese beiden 
Begriffe werden unterschiedlich defi-
niert und zueinander in Beziehung 
gesetzt. Im schweizerischen Sprach-
gebrauch werden Integration und In-
klusion oft gleichgestellt, können aber 
auch als Abfolge verstanden werden. 
Die Integration gilt dann als Etappe 
auf dem Weg zur Inklusion (siehe 
Abb. 1). 

Exklusion/Separation

Integration

Inklusion

Definitionen

Abb. 1
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Entwicklungsauffälligkeiten und –ver-
zögerungen, geistige oder physische 
Beeinträchtigungen, Behinderungen: 
Das sind Nachrichten und Befunde 
bei Kindern, die für Eltern sehr belas-
tend sind und deren Leben vollständig 
auf den Kopf stellen. 

Abhängig von der Art und Schwere 
der Beeinträchtigung brauchen die 
Kinder intensive Betreuung. 

Gleichzeitig steigt die zeitliche Belas-
tung für die Betreuung, die Sorgen der 
Eltern um das Wohlergehen des Kin-
des häufen sich, die Familien werden 
aus ihrem sozialen Netz gerissen und 
verfügen selten über Entlastungsmo-
mente, da familienergänzende Betreu-
ungsmöglichkeiten rar sind. 

Ohne solche entlastende Angebote 
lassen sich für die Eltern Beruf und 
Familie nicht vereinbaren und sie 
müssen sich aus vielen Aktivitäten 
zurückziehen. Dadurch verlieren Ar-
beitgeber wertvolle Arbeitskräfte und 
die Gesellschaft aktive Bürgerinnen 
und Bürger. 

Herausforderungen

Die existierenden familienergänzen-
den Angebote sind zurzeit wenig da-
rauf vorbereitet, Kinder mit besonde-
ren Unterstützungsbedürfnissen zu 
empfangen und zu begleiten. Model-
le und gute Beispiele existieren be-
reits und werden in diesem Positions-
papier vorgestellt.

Der inklusive Ansatz verfolgt das Ziel, 
Kinder und Eltern in die Gesellschaft 
zu inkludieren, damit diese weiterhin 
ihren wertvollen Beitrag leisten kön-
nen. 
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Die rechtlichen Grundlagen für eine 
Inklusion von Geburt an sind in der 
Schweiz gegeben. In Art. 8.2 der Bun-
desverfassung ist die Rechtsgleichheit 
aller verankert. Darin wird ausdrück-
lich aufgeführt, dass Menschen auf-
grund einer körperlichen, geistigen 
oder psychischen Behinderung keine 
Diskriminierung erfahren dürfen. Ein 
Ausschluss von Dienstleistungen und 
Angeboten verstösst gegen diesen 
Grundsatz. 

Seit 2004 verfügt die Schweiz über 
das Behindertengleichstellungsge-
setz. In Art. 20.2 werden die Kantone 
aufgefordert, mit entsprechenden 
Schulungsformen die Integration be-
hinderter Kinder und Jugendlicher in 
die Regelschule zu fördern. Da die 
Schule der Hoheit der Kantone unter-
liegt, entfaltet ein nationales Gesetz 
wenig Wirksamkeit. Als 2008 im Rah-
men der Neuverteilung der Aufgaben 
und Finanzen zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) die Sonderschulung 
in die Verantwortung der Kantone 
überging, formulierten die Kantone 
die interkantonale Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit im Bereich der 

Rechtliche Situation

Sonderpädagogik. Sie hält in Art. 4c 
fest, dass die Betreuung in Tages-
strukturen zum sonderpädagogischen 
Grundangebot gehört und integrative 
Lösungen den separativen vorzuzie-
hen sind.

Mit der Ratifizierung der UNO-Kin-
derrechtskonvention verpflichtete 
sich die Schweiz bereits 1997, den 
besonderen Unterstützungsbedürfnis-
sen von Kindern mit Behinderungen 
Rechnung zu tragen. Dies mit dem 
Ziel einer möglichst vollständigen so-
zialen Integration und individueller 
Entfaltung einschliesslich der kultu-
rellen und geistigen Entwicklung (Art. 
23). Wegweisend für die inklusive 
Ausrichtung aller Unterstützungsan-
gebote ist die UNO-Behinderten-
rechtskonvention, welche die Schweiz 
2014 unterzeichnet hat. Sie strebt die 
volle Teilhabe der Menschen mit Be-
hinderung in allen Lebensbereichen 
an. 
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Die Realisierung von inklusiven fami-
lienergänzenden Angeboten bringt auf 
verschiedenen Ebenen einen Nutzen.

Für das Kind: 
Kinder motivieren sich gegenseitig. 
Sie profitieren von entwicklungsför-
dernden Strukturen, lernen Rituale 
und Tagesabläufe kennen und werden 
dadurch in ihrem erforschenden Ver-
halten angeregt.

Kinder mit Unterstützungsbedürfnis-
sen lernen, soziale Kontakte zu ande-
ren Kindern aufzubauen und zu gestal-
ten. Sie sind Teil eines sozialen Sys-
tems. Verschiedenheit wird für die 
Kinder ohne Unterstützungsbedürf-
nisse selbstverständlich. 

Die Teilhabe in inklusiven Struk - 
turen erleichtert den Übertritt von 
Kindern mit besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnissen in die obligatori-
sche Schule.

Inklusion bringt Nutzen

Für die Eltern:
Eltern gewinnen Vertrauen darin, dass 
ihr Kind beste Rahmenbedingungen 
erhält, um sich emotional und sozial 
optimal zu entwickeln.  

Eltern bietet sich die Möglichkeit wei-
ter erwerbstätig zu sein und ihr Leben 
selber zu finanzieren. Familie und Be-
ruf sind miteinander vereinbar. Die 
Abhängigkeit von Sozialversicherun-
gen wird verringert oder gar verhin-
dert.

Eltern pflegen ihre sozialen Kon- 
takte, ihre Hobbies, ihr gesellschaftli-
ches Engagement weiter, was der ge-
sellschaftlichen Isolation entgegen-
wirkt.

Eltern tanken durch die entlastenden 
Betreuungsmöglichkeiten Energie, um 
den anspruchsvollen Alltag zu bewäl-
tigen und gesund zu bleiben.



7

Für die Gesellschaft:
Eltern und Kinder erhalten Werte wie 
soziale Integration und Akzeptanz von 
Verschiedenheit vermittelt. 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ermöglicht der Wirtschaft den Zu-
gang zu wertvollen Arbeitskräften. 
 
Eltern als wichtige Mitglieder unserer 
Gesellschaft nehmen weiterhin am so-
zialen, politischen und wirtschaftli-
chen Leben teil.
 
Die Inklusion im Frühbereich macht 
separierende Strukturen weitgehend 
überflüssig.
 
Es ist in Studien und Berichten1 belegt, 
dass frühkindliche Bildung volkswirt-
schaftlich nützlich ist. Eine Investition 
im Vorschulbildungsbereich von ei-
nem Franken bewirkt einen volkswirt-
schaftlichen Nutzen von ungefähr 
zwei bis vier Franken.

 1  

Dr. phil. Sabine Tanner Merlo, 
Prof. Dr. Alois Buholzer, MSc. 
Catherine Näpflin: Evaluation der 
Pilotphase von KITAplus. Bericht 
zuhanden der Stiftung Kind und 
Familie KiFa Schweiz, Forschungs-
bericht Nr. 42/2014; PH Luzern – 
Pädagogische Hochschule Luzern; 

Stamm, Margrit u.a. (2009). Früh-
kindliche Bildung in der Schweiz. 
Eine Grundlagenstudie im Auftrag 
der Schweizerischen UNES-
CO-Kommission. Universität Fri-
bourg; 

Botschaft des Bundesrates zur Än-
derung des Bundesgesetzes über 
Finanzhilfen für familienergänzen-
de Kinderbetreuung vom 29. Juni 
2016, S. 6417ff
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Ein klarer gesetzlicher Rahmen mit 
praxistauglichen Vorgaben und eine 
gesicherte Finanzierung bilden das 
stabile Fundament für die Inklusion. 
Im Zusammenspiel aller Beteiligten 
kann sich darauf eine Vielfalt von Mo-
dellen und Lösungen entwickeln. Da-
zu braucht es: 
 
–  Eltern, die offen sind für andere 

Sichtweisen sowie Mut und Geduld 
haben, sich auf Neues einzulassen;

 
–  eine vertrauensvolle Partnerschaft 

zwischen Eltern und Kita-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter; 

 
–  Aus- und Weiterbildungsinstitutio-

nen, die ihre Angebote (Kurse, Be-
ratungen, Coachings) den Erforder-
nissen anpassen, damit Kita-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter und 
weitere Fachpersonen den genann-
ten Herausforderungen gewachsen 
sind; 

 
–  Fachpersonen der Heilpädagogi-

schen Früherziehung und Thera-
peutinnen und Therapeuten, welche 
die Inklusion mittragen. Sie beglei-

ten das Kind und sein familiäres 
Umfeld, vermitteln Fachwissen und 
geben dem Kita-Personal Hinweise 
auf mögliche Hilfsmittel, Kurse und 
Weiterbildungen. Je nach Bedarf 
arbeiten sie auch aktiv vor Ort mit.

 Eine umfassende inklusive Ausrich-
tung liegt noch in weiter Ferne. Doch 
jedes Zeichen, das die öffentliche 
Hand setzt, jeder Schritt, den die Trä-
gerschaften machen, jede Spur, die 
Eltern, Kita-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter sowie Fachpersonen  
legen, ist wichtig. Sie erhöhen die 
Chancen, dass sich Kinder mit be-
sonderen Unterstützungsbedürfnis-
sen gemeinsam mit den anderen Kin-
dern entwickeln und an Aktivitäten im 
Alltag teilhaben. Sie eröffnen den 
Eltern die Möglichkeit, Familie und 
Beruf zu vereinbaren und aktive Mit-
glieder der Gesellschaft zu bleiben. 

Gemeinsam geht’s 
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Es existieren bereits Kindertagesstät-
ten, die Kinder mit besonderen Unter-
stützungsbedürfnissen betreuen. Je-
des Kind findet dort Spiel- und Lern-
möglichkeiten, kann sich entfalten 
und sich mit anderen entwickeln. 

Der Fächer an Unterstützungsmass-
nahmen ist breit, doch ein zentraler 
Punkt sticht aus den bestehenden An-

geboten heraus: Für gelingende inklu-
sive Angebote ist es unabdingbar, 
dass alle beteiligten Akteure zusam-
menarbeiten (Behörde, Kindertages-
stätten, Heilpädagogik, Angehörige). 
Besonders der öffentlichen Hand und 
der Trägerschaft kommt dabei eine 
entscheidende Rolle zu. Sie haben ei-
nen wesentlichen Einfluss darauf, ob 
Inklusion gefördert wird und gelingt.
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Die öffentliche Hand kann mit ge-
setzlichen und qualitativen Vorga-
ben die Ausrichtung der Kita-Ange-
bote steuern. Die zuständigen Behör-
den fördern die Entwicklung eines 
wohnortsnahen, bedarfs- und bedürf-
nisgerechten Angebots: 

–  Sie tragen den anspruchsvollen Si-
tuationen der Familien mit Kindern 
mit besonderem Unterstützungsbe-
dürfnissen bei der Erarbeitung von 
gesetzlichen Grundlagen Rechnung.

 
–  Sie passen bestehende Strukturen 

den besonderen Unterstützungsbe-
dürfnissen der Kinder an. 

 
–  Sie erteilen der Heilpädagogischen 

Früherziehung den Auftrag zur Be-
gleitung des Kita-Personals und zur 
Gewährleistung des nötigen Wis-
senstransfers.

 
–  Sie informieren die Öffentlichkeit 

über das inklusive Angebot und tra-
gen dazu bei, Bedenken und Berüh-
rungsängste abzubauen.

–  Sie stellen die finanziellen Mittel für 
die bedürfnisgerechte Betreuung 
von Kindern mit besonderen Unter-
stützungsbedürfnissen in der Kin-
dertagesstätte zur Verfügung.

–  Sie sorgen für ein flexibles und un-
kompliziertes Finanzierungssystem.

–  Sie tragen den inklusionsbedingten 
Zuschlag. Familien werden so nur 
mit den üblichen einkommensab-
hängigen Tarifen belastet.

Empfehlungen für die  
öffentliche Hand
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Empfehlungen für die  
Trägerschaft

Die Leitung der Kindertagesstätte 
trifft einen bewussten Entscheid für 
ein inklusives Angebot und macht 
diese Haltung in den Reglementen, 
Weisungen, Konzepten und weiteren 
wesentlichen Dokumenten deutlich. 

–  Sie bezieht die inklusive Ausrich-
tung in ihr pädagogisches Konzept 
mit ein und lebt dessen Umsetzung 
vor Ort.

 
–  Sie geht auf individuelle Betreu-

ungsansprüche und flexible Lösun-
gen ein. 

 
–  Sie ist verantwortlich für qualifizier-

tes Personal und geeignete Infra-
struktur in der Kindertagesstätte. 

 
–  Sie gewährleistet einen Mindest-

standard an heilpädagogischem 
Wissen durch qualifiziertes Perso-
nal und den Beizug von externem 
Wissen oder Unterstützung.

–  Sie trägt mit einer klaren Aufgaben-
teilung und Rollendefinition dazu 
bei, dass die Mitarbeitenden die 
inklusive Haltung mittragen und auf 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und Arbeit im Team setzen.

 
–  Sie beantragt bei der öffentlichen 

Hand subventionierte Plätze für Kin-
der mit besonderen Bedürfnissen.
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In den vergangenen Jahren sind diver-
se praxiserprobte Projekte zum The-
ma Integration/Inklusion im Frühbe-
reich umgesetzt worden (Aufzählung 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 

Projekte
KITAplus, Luzern: Das Personal be-
stehender Kindertagesstätten wird 
vom Heilpädagogischen Früherzie-
hungsdienst begleitet und bei Bedarf 
mit Ressourcen unterstützt. Dadurch 
erfolgt ein Wissensaufbau, der die 
Inklusion erlaubt.
www.kindertagesstaette-plus.ch
 
Kibesuisse, KITAplus Deutschschweiz: 
Dieses Projekt ist eine Übertragung 
von KITAplus Luzern auf die gesamte 
deutschsprachige Schweiz und ein 
gemeinsames Projekt von kibesuisse 
und dem Träger von KITAplus Luzern.
www.kibesuisse.ch

Erfolgreiche Praxisbeispiele

Stadt Bern: Das Pilotprojekt 2016 – 
2018 orientiert sich bei der Umset-
zung an KITAplus Luzern. Abgeltung 
des zusätzlichen Betreuungsaufwands 
(Faktor 1.5). 
www.bern.ch/kinderbetreuung
 
KITAplus Nidwalden: Pilotprojekt 
2017–2020, orientiert sich bei der 
Umsetzung an KITAplus Luzern.
 
Kibebe, Zug: Kindertagesstätten, Ta-
gesfamilien und Spielgruppen, die 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
betreuen, erhalten die notwendige 
fachliche Unterstützung durch den 
Heilpädagogischen Dienst Zug, um 
die Arbeit in der geforderten Qualität 
zu erbringen.
www.hpd.ch
 
Stiftung GFZ (Gemeinnützige Frauen 
Zürich): In allen 14 Kindertagesstätten 
und teilweise auch in Tagesfamilien 
werden Betreuungsplätze angeboten. 
Die spezifisch geschulten Mitarbei-
tenden werden durch Heilpädagogin-
nen unterstützt.
www.gfz-zh.ch/kindertagesstaetten 
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Institutionen
Brühlgutstiftung, Winterthur: Die Ki- 
tas bieten Raum, Inklusion zu leben 
und zu erproben sowie wertfreie Zu-
neigung zu erleben. In den jeweiligen 
Gruppen sind max. zwei Kinder mit 
Beeinträchtigung integriert.
www.bruehlgut.ch/lebensraum/kita
 
Kinderhäuser Imago: Es werden Kin-
der mit und ohne Behinderung oder 
mit Verhaltensauffälligkeiten im Sinne 
einer gelebten Integration betreut und 
gefördert. Dabei ist die Hälfte der an-
gebotenen Plätze für Kinder mit Be-
hinderung reserviert. Für die Umset-
zung des Konzeptes und die Förde-
rung aller Kinder im Alltag sorgt ein 
interdisziplinäres Fachteam. 
www.visoparents.ch
 
inKITA, Oensingen: Eine Heilpädago-
gische Früherzieherin arbeitet an zwei 
fixen Tagen in der Kita. Ihre fachlichen 
Ressourcen werden für die Begleitung 
der Kinder, Beratung des Teams und 
Bereitstellung unterstützender Hilfs-
mittel im Alltag eingesetzt.
www.dkiz.ch
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Beratung
Für Fragen und Begleitung stehen fol-
gende Stellen zur Verfügung:
 
Stiftung Kind und Familie Kifa 
www.stiftung-kifa.ch

Trägerorganisation von KITAplus 
www.kindertagesstaette-plus.ch
 
kibesuisse, Projektpartner von KITAplus  
www.kibesuisse.ch
 
visoparents schweiz: Eltern- und 
Fachberatung für blinde, seh- und 
mehrfach behinderte Kinder
www.visoparents.ch

Ergänzende Dokumente
Für konkrete Anhaltspunkte zur Be-
treuung in Kindertagesstätten und zu 
Lohn- und Anstellungsfragen wird auf 
die Publikationen von kibesuisse ver-
wiesen: 
www.kibesuisse.ch
 
Der Orientierungsrahmen für früh-
kindliche Bildung, Betreuung und Er-
ziehung des Netzwerks Kinderbetreu-
ung zeigt Leitlinien für die grundle-
genden pädagogischen und kinder-
rechtlichen Voraussetzungen auf: 
www.netzwerk-kinderbetreuung.ch
 
Der QualiKita-Standard ist die Um-
setzung des Orientierungsrahmens 
auf acht Qualitätsentwicklungsberei-
che für Kindertagesstätten. 
www.quali-kita.ch 
 
Der Index für Inklusion in der Fassung 
für Tageseinrichtungen von Booth 
und Ainscow ist ein hilfreiches Instru-
ment zur Entwicklung einer Kita zur 
inklusiven Institution: Booth, T. & 
Ainscow, M. (2003). Index für Inklusi-
on. Deutschsprachige Ausgabe. 
www.eenet.org.uk/resources/docs
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